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 Veröffentlicht am 18.07.2001

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

FinStrG §9;

UStG 1972 §19 Abs2 Z1 lita;

Rechtssatz

Der Geschäftsführer eines Unternehmens, welches gewerbsmäßig umsatzsteuerp:ichtige Leistungen erbringt, muss

wissen, zu welchem Zeitpunkt die Umsatzsteuerp:icht seines Unternehmens für abgeschlossene Leistungen entsteht,

und was er zu tun hat, wenn ihm die genaue Höhe der entstandenen Umsatzsteuerschuld noch nicht bezi<erbar

erscheint.
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